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Der Gebrauch des Schnupftabaks iſt geſtattet ,

das Tabakrauchen aber verboten .

B. Körperpflege , Reinlichkeit .

§. 20 .

Das Leibweißzeug der Gefangenen wird alle

Sonntage , das Bettweißzeug alle 4 bis 6 Wochen

gewechſelt . Der Bart wird ihnen wöchentlich einmal

abgenommen . Die Haare werden , ſo oft es nöthig

iſt , beſchnitten .

§. 21 .

Leichterkrankte werden in ihren Zellen , Schwer⸗
kranke in den Krankenzimmern behandelt .

Die unmittelbare Pflege und Wartung der Kran —

ken wird unter Leitung des Arztes von durch ihre

Aufführung erprobten Gefangenen beſorgt .

IV . Beſchäftigung .

§. 22 .

Die Gefangenen , welche nach dem Erkenntniſſe

arbeiten müſſen , werden innerhalb des Hauſes ( wozu

auch die zum Hauſe gehörigen Gärten und Hofräume

zu rechnen ſind ) auf eine ihren perſönlichen Ber -

hältniſſen angemeſſene , und mit der Ordnung des

Hauſes verträgliche , Weiſe beſchäftigt .
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§. 23 .

Die Beſchäftigung des Gefangenen beſteht :

im Abſchreiben — bei Verhafteten aus gebil —⸗
deten Ständen — für die Kanzleien der Be -

hörden des Strafortes , in Taglohnarbeiten , im

Spinnen und Spulen für die Strafanſtalten

( Spinnen von Hanf und Werg ) , in Haus⸗

arbeiten , theils in den Hausgärten , theils bei

Reinigung der Gänge und Höfe , in Holzmachen ,

Krankenpflege und dergleichen .

§. 24 .

Die Gefangenen haben die häuslichen Arbeiten

zu verrichten und , ſo weit thunlich , die eigenen Be —

dürfniſſe der Anſtalt anzufertigen , z. B . Schneider⸗
und Schuſterarbeiten , wenn einzelne Gefangene dieſer

Gewerbe kundig ſind .

§ 25 .

Der Vorſtand der Anſtalt hat die Beſchäftigungs —
art der einzelnen Gefangenen zu beſtimmen .

Das volle Tagwerk iſt ſo feſtzuſetzen , daß es in

einer Arbeitszeit von acht Stunden verrichtet werden

kann .

§. 26 .

Jeden Abend iſt von einem Aufſeher die gefertigte
Arbeit des Gefangenen auszumeſſen oder abzuzählen ,

und in ein Werkbuch einzutragen ; die fertigen Stücke

werden in Empfang genommen .

Das Geſammtergebniß der Tagesarbeit wird in

eine Arbeitsliſte zuſammengeſtellt , welche der Aufſeher

am Schluß des Monats dem Vorſtand vorlegt .



Die Werkſtoffe für die Arbeit des laufenden Tags

werden Morgens abgegeben .
Ueber die Verrechnung der Werkſtoffe , die Ver⸗

werthung der Arbeiten oder deren weitere Ablieferung

erfolgt eine beſondere Inſtruction .

V. Hausſtrafen .

§. 27 .

Vergehen gegen die Hausordnung oder die Dis⸗

ziplinarvorſchriften werden von Disziplinarſtrafen ge⸗

troffen.

§. 28 .

Als ſolche Disziplinarſtrafen kommen in Anwen⸗

dung , und zwar einzeln oder in Verbindung :

1) Entziehung oder Beſchränkung der nach der

Hausordnung den Gefangenen zukommenden

Vergünſtigungen ;
2) Dunkelarreſt ;

3) Hungerkoſt oder Beſchränkung in der Koſt ;

J ) Entziehung der Betten .

§. 29 .

Die Vorſchriften der GS. 58 —61 des Strafge -

ſetzes finden auf die Disziplinarſtrafen keine An⸗

wendung .
Die wiederholte Anwendung des Dunkelarreſtes

oder der Hungerkoſt nach Erſtehung des höchſten

Maßes derſelben kann jedoch ( §. 69 des Strafgeſ .
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